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I. - Räumlicher Geltunqsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes erfaßt ein Ca. 

6.5 ha großes Gebiet im Zentrum Altenessens und wird in etwa be- 

grenzt: 

in seinem westlichen Teil durch 
- die nördliche Bebauung der Winkhausstraße im Norden 

- die Altenessener Straße im Osten 

- die südliche Bebauung der Vogelheimer Straße im Süden 

- das Grundstück des Gebäudes Vogelheimer Straße Nr. 52 im Westen 

in seinem östlichen Teil durch 
- die nördliche Grenze des Grundstückes der Gemeinschaftsgrund- 

schule (Karlschule) im Norden 

- die Wilhelm-Nieswandt-Allee im Osten 
- die Verkehrsflächen im Einrnündungsbereich Altenessener Straße/ 

Wilhelm-Nieswandt-Allee im Süden 
- die westliche Bebauung der Altenessener Straße imWesten 

.II. Erforderlichkeit der verbindLi-chen Bauleitplanung 

1. Anlaß und Ursache der Planung 

Die Planungen im Bereich Vogelheimer Straße/Stauderstraße wur- 

den durch folgende Beschlüsse der parlamentarischen Gremien 

veranlaßt: 

a) Ratsbeschluß vom 02.05.74/29.08.79 über die Aufstellung 

von Bebauungsplänen im Stadttei 1 Altenessen (al lgemeiner 

Beschl uß) 

b) Ratsbeschlbß vom 11.12.74 über das Standortprograrnm Alten- 

essen 

C) Ratsbeschluß vom 23.05.79 zum "Städtebaulichen Entwick- 

lungskonzept Altenessen" 



d) Ratsbeschluß vom 23.01.80 über den Beginn der vorbereiten- 

den Untersuchungen für das Gebiet Altenessen Nord 

e) Satzung der Stadt Essen über die förmliche Festlegung des 

"Sanierungsgebietes Altenessen Nord" vom 23.12.87 

f) Ratsbeschluß zur Umlegung gern. 9 46 Abs. 1 BBauG für die 
Bebauungsplanbereiche: 

"Altenessener Straße/Böhmerheide (Wohngebiet Heinrich)" 

"Karlstraße/Altenessener Straße (Altenessen-Zentrum Nord)" 

"Vogelheimer Straße/Stauderstraße (Altenessen-Zentrum Süd)" 

und "Hömannstraße/Stauderstraße (Wohngebiet Carl)" vom 

30.11.83. 

Ursache für die städtebaiiliche Planung im Raum Altenessen ist, 

der erhebliche Strukturwandel des Stadtteils infolge der Still- 

legung der ehemaligen Schachtanlagen und der Beseitigung des 

ehemaligen Bahnhofes "Essen-Altenessen-Rheinisch". Das Plange- 

biet umfaßt im wesentlichen den südlichen Teil des ehem. Bahn- 

hofes "Essen-Altenessen-Rheinisch". Die im Plangebiet enthalte- 

nen Teilflächen des aufgegebenen Bahngeländes stellen dabei ei- 

nen zentral gelegenen Neuordnungs- und Entwicklungsbereich 

dar, dessen Umstruktuierung sich auch auf die angrenzenden, sa- 

nierungsbedürftigen Altbaubereiche entlang der Altenessener 

Straße auswirkt. Westlich der Altenessener Straße umfaßt der 

Bebauungsplan im wesentlichen die Flächen zwischen Vogelheimer 

Straße und Winkhausstraße. Aus lösendes Moment für die Neuord- 

nung ist in diesem Bereich der Entfall der ''Vogelheimer/Katern- 

berger Bahn". Die Neuordnunq bezieht sich sowohl auf den Bahn- 

damm selbst als auch auf die benachbarten Grundstücke des Ein- 

kaufszentrums, den Altenessener Markt und die benachbarten Bau- 

grundstücke. Das "Entwicklungskonzept Altenessen" definiert 

die Zielsetzungen für diese Neiiordnungsbereiche. Sowohl fur 

die Neuordnung als auch für die Realisierung der Entwicklungs- 

ziele ist die verbindliche Bauleitplanung erforderlich. 



2. Städtebauliche Situatioc 

Die in Altenessen vorhandene Siedlungsstruktur begründet sich 

darin, daß die bisherige stadträumliche Gliederung einseitig 

von den Bedürfnissen der Industrialisierung des 19. Jh. und 

des Beginns des 20. Jh. geprägt ist. 

Die Bestandssituation des Bebauungsplanbereiches ist durch 

zwei Teilgebiete charakterisiert: 

- im Westen durch die Wohnbereiche entlang der Vogelheimer 
Straße und die Wohn- und Versorgungsbereiche um den Altenes- 

sener Markt bis hin zur Altenessener Str. 

- im Osten durch Teilflächen des ehern. Bahnhofes "Essen-Alten- 
essen-Rheinisch'' und die sich daran anschließenden Mischge- 

bietsflächen zur Altenessener Straße hin. 

Im westlichen Planbereich ist die Bestandssituation durch die 

Straßenrandbebauung an der Vogelheimer Straße geprägt. Diese 

Randbebauung zeigt einen relativ homogenen Charakter. In den 

rückwärtigen Grundstücksteilen sind teilweise noch gewerbliche 

Nutzungen vorzufinden. In diesem Bereich ist eine städtebauli- 

che Neuordnung sinnvoll und erforderl ich. 

Nach der zwischenzeitl ich erfolgten Aufgabe der "Vogel heimer/Ka- 

ternberger Bahn" ergeben sich im Bereich des ehemaligen Bahn- 

dammes entlang der Winkhacisstraße neue Entwicklungsmöglichkei- 

ten sowohl hinsichtlich einer Grüngestaltung als auch einer 

baulichen Arrondierung. 

Gleichzeitig besteht die Chance zur Intensivierung der tertia- 

ren Nutzung im Bereich des Marktplatzes. 



Der östliche Bereich des Plangebietes gehört im wesentlichen 

zum Gelände des ehern. Bahnhofes "Essen-Altenessen-Rheinisch". 

Der Güterbahnhof "Essen-Altenessen Rheinisch'' ist seit dem 

31.05.87 stillgelegt; die bahntechnischen Anlagen sind zwi- 

schenzeitl ich beseitigt. Eine stadtebaul iche Neuordnung ist 

insgesamt erforderlich. 

Entlang der Altenessener Straße herrscht eine sehr uneinheitli- 

che Bebauung vor, die hinsichtlich Erhaltungszustand, Nutzung 

und baulichem Erscheinungsbild eine städtebauliche Erneuerung 

erforderlich macht. zudem ist im südlich daran angrenzenden Be- 

reich eine Neuordnung vor allem aufgrund der Neuorganisation 

der Verkehrsführung am "Stauderkreisel' erforderlich. 

3. Umweltsituation 

Das Imnissionsschutzkonzept der Stadt Essen zeigt, daß der Be- 

reich, innerhalb dessen das Plangebiet liegt, schon 1978 kei- 

nen der gesetzlich fixierten Luftbelastungsgrenzwerte über- 

schritt. Aktuelle Meßwerte bestätigen einen weiteren Rückgang 

der Luftbelastung; hierzu hat sicherlich maßgeblich auch die 

verstärkte Tendenz zu einer Umstellung von Heizungssystemen 

auf emissionsärmere Energieträger beigetragen, die auf jeden 

Fall fortgeführt werden sollte. 

Trotz dieser großräumig zu verzeichnenden Verbesserung der Im- 

missionssituation bleiben Gesichtspunkte des Immissionsschut- 

zes für das Plangeblet auch weiterhin von Bedeutung. Insbeson- 

dere bei kleinräumiger Betrachtung werden gezielte Maßnahmen 

des Larmschutzes erforderlich sein. Das Immissionsschutzkon- 

zept der Stadt Essen weist hier vor allem auf die Lärmbelästi- 

gungen durch den Durchgangsverkehr hin. Diese Belastungsquel- 

le, die z.Z. in der Altenessener Straße liegt, wird sich mit 
der Fertigstellung der Wilhelm-Nieswandt-Allee auf diese Ent- 

lastungsstraße verlagern und ist dort auch bei der Planung zu 

berücksichtigen. 



111. Ziele und Zwecke der Planung 

1. Ziele und Zwecke des städtebaulichen Entwicklunqskonzeptes 

für den Planbereich 

Zur Vorbereitung von Bauleitplänen ist mit dem "Städtebauli- 

chen Entwicklungskonzept Altenessen" eine Rahmenkonzeption für 

den Stadtteilbereich nördlich der Köln-Mindener-Bahnlinie ge- 

schaffen worden. Das "Städtebauliche Entwicklungskonzept Alten- 

essen' wurde in einer Bürgeranhörung am 23.01.79 erörtert und 

am 23.05.79 vom Rat der Stadt in seinen Zielsetzungen beschlos- 

sen. Für den vorliegenden Planbereich weist das Entwicklungs- 

konzept als Zielsetzung auf: 

- Auffangen des überproportionalen Bevölkerungsverlustes, 

- Förderung attraktiven breitgefächerten Wohnungsbaus, 

- Sicherung der bestehenden und Schaffung neuer Arbeitsplätze 
vor allem im tertiären Sektor, 

- A t t r a k t i v i t ä t s s t e i g e r u n g  des Zentrums und Verbesserung des 

Infrastruktur- und Grünflächenangebotes und 

- Entlastung der Altenessener Straße vom Durchgangsverkehr 

2. Ziele und Zwecke des Bau-ungsplanes 

In Kenntnis der Funktionen, die das Plangebiet für die Neuord- 

riung und Strukturverbesseriing des Stadtteils Altenessen er- 

füllt, und in Abwägung der daraus sich ergebenden Nutzungsan- 

sprüche mit der örtlichen städtebaulichen Situation liegen dem 

Bebauungsplan folgende Zielsetzungen zugrunde: 

- Stärkung des zentralen Versorgungsbereichs im "Mittelzentrum 
Altenessen" unter gleichzeitiger Sicherung und qua1 itativer 

Fortentwicklung des hohen Anteils an Wohnungen, 



- Ergänzung des an der Altenessener Straße aufgereihten Versor- 
gungsbereichs um eine Folge von Platzräumen vom Altenessener 

Markt im Westen bis zum Ensemble der Zeche "Carl" im Osten 

mit wichtigen zentralen Funktionen des sozialen und kulturel- 

len Bereichs, 

- Entwicklung zentrumsbezogener Wohnnutzung auf den freigewor- 
denen Teilflächen des ehemaligen Güterbahnhofs sowie dem 

westlich anschließenden Bereich entlang der Altenessener 

Straße, 

- Ergänzung des Erschließungs- und Fußwegnetzes zur verbesser- 
ten Einbindung des Zentrumsbereiches in die umgebenden Wohn- 

quartiere, 

- städtebauliche Verknüpfung der stadtteildurchquerenden Grün- 
verbindung im Zuge der ehern. "Vogelheimer/Katernberger-Bahn" 

mit der stärker baulich-architektonisch geprägten Platzfolge 

im Stadttei lzentrum. 

3. Wnderunqen qeqenüber dem "Städtebaulichen Entwicklunqskon- 

zept Altenessen" 

Der aufbauend auf das "Städtebauliche Entwicklungskonzept Al- 

tenessen" durchgeführte Ideenwettbewerb "Altenessen-Zentrum/Ze- 

che Carl" hat als wesentl iches Ergebnis eine grundlegend neue 

Planung für die Linienführung und Ausgestaltung einer neuen 

Entlastungsstraße (Wilhelm-Nieswandt-Allee) erbracht, die 

nicht nur eine wesentl ich bessere Integration dieser Straße in 

den Stadtteil bewirkt, sondern sie darüber hinaus auch zu ei- 

nem gestalterisch prägenden Element für den Stadtteil macht. 

Die damit erreichte entscheidende qualitative Verbesserung, 

die die allgeaeinen Zielsetzungen des Entwicklungskonzeptes 

nicht in Frage stellt, geht allerdings für den Planbereich des 

Bebauungsplanes einher mit einer deutlichen Verschiebung hin- 

sichtlich der Größe und Nutzungsaufteilung der verbleibenden 

Flächen zwischen Altenessener Straße und neuer Entlastungsstra- 



ße. So ist aufgrund der teilweise drastisch reduzierten Abstän- 

de zwischen der Altenessener'straße und det- geschwungenen Stra- 

ßenfiihrung der Wilhelm-Nieswandt-Allee eine mittig dazwischen 

1 iegende Grün- und Fußwegerschl ießung kaum mehr zu realisieren 

und ließe sich auch planerisch nur schwer begründen. Zudem er- 

gibt sich aus der veränderten Ausgestaltung des Kreuzungsberei- 

ches Al tenessener Straße/Wi 1 helm-Nieswandt-Al lee/Stauderstraße 
eine herausragende Standortqualität der U-förmigen Fläche zwi- 

schen Altenessener Straße und Wilhelm-Nieswandt-Allee für zen- 

trale Einrichtungen des tertiären Sektors (Firmenverwaltungen 

etc.). Im Hinblick auf die an dieser Stelle gegebenen hervorra- 

genden Voraussetzungen für die Ansiedlung solcher Einrichtun- 

gen, die im Essener Norden noch stark unterrepräsentiert sind, 

soll dieser Bereich zwischen Altenessener Straße und Wilhelm- 

Nieswandt-Al lee nördlich des sog. "Stauder-Krei sel s", abwei- 

chend von der Wohngebietsdarstellung im "Städtebaulichen Ent- 

wicklungskonzept Altenessen" im Bebauungsplan als Kerngebiet 

festgesetzt werden. 

4. Erqebnis der Bürgeranhörunq 

Die Zielsetzung der Planung für den Bebauungsplanentwurf "Vo- 

gelheimer Straße/Stauderstraßel' (Altenessen-Zentrum-Süd) wurde 

am 08.05.84 im Einkaufszentrum Altenessen gem. § 2 a Abs. 2 

BBauG und 9 9 StBauFG in einer öffentlichen Bürgeranhörung er- 
örtert. Das Ergebnis der Bürgeranhörung ist in einem Protokoll 

festgehalten worden. 

Der Schwerpunkt des Diskussion lag bei folgenden Themen: 

- Gestaltung des Kreuzungsbereichs Altenessener Straße/Stau- 

derstraße/Wilhemm-Nieswandt-Allee, 

- Gestaltung und Größenordnung des Altenessener Marktplatzes, 



- Lage, Erhalt und Schaffung von Versorgungseinrichtungen, 

- Wohnungsbau, 

- Vergrößerung des Einkaufszentrums Altenessen, 

-. Fragen der Verkehrsführung. 

Die Anregungen der Bürger zu diesen Fragen sind in die weitere 

Bearbeitung der Planung eingegangen, so daß ein völlig neuer 

Entwurf auf Grundlage der Diskussionsergebnisse und der ur- 

sprünglichen Alternativen entwickelt wurde. 

5. Entwicklunq aus dem Flächennutzunqsplan 

Die Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplanes folgen 

in ihren Abgrenzungen der dargestellten Kerngebiete, Wohnbau- 

flächen und Grünflächen im Zentrum Altenessens unter nur leich- 

ter Generalisierung den oben beschriebenen Inhalten des "Städ- 

tebaulichen Entwicklungskonzeptes Altenessen". Für die Abwei- 

chungen von den Vorgaben des Flächennutzungsplanes gelten die 

oben im Zusammenhang mit dem "Städtebaulichen Entwicklungskon- 

zept Altenessen" bereits dargelegten Argumente in gleicher Wei- 

se. 

Aufgrund der detaillierten Prüfung der Bestandssituation und 

der Durcharbeitung der städtebaulichen Planungen werden des- 

halb die Darstellungen des Flächennutzungsplanes in einem pa- 

rallelen Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren gern. § 8 Abs. 

3 BauGB unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich gewonnenen 

Erkenntnisse fortentwickelt, ohne daß hiermit eine grunsätzli- 

che Änderung der städtebaulichen Zielsetzungen für das Zentrum 

Altenessens verknüpft wäre. 



6. Ziele der Landesplanung 

Der Bebauungsplan "Vogelheimer Straße/Stauderstraße1' (Altenes- 

sen-Zentrum-Süd) entspricht in seinen Festsetzungen den Zielen 

der Landesplanung, wie sie u.a. im wirksamen Gebietsentwick- 

lungsplan dargestellt sind. 

IV. Planinhalte 

1. Kernqebiete 

Der Bebauungsplanentwurf setzt in vier Teilbereichen Kerngebie- 

te fest. 

Die nordöstlich des Altenessener Marktes, beiderseits der ver- 

schwenkten Einmündung der Winkhausstraße in die Altenessener 

Straße festgesetzten beiden Kerngebiete sind bereits ihrer heu- 

tigen Struktur nach fester Bestandteil des zentralen Versor- 

gungsbereiches von Altenessen. Sie sollen, insbesondere durch 

angemessene Nutzung heute noch weitgehend unbebauter Grund- 

stücksteile, als baulich-räumliche Ergänzung zu einer Stärkung 

und weiteren Attraktivierung des Einkaufsbereiches im "Mittel- 

Zentrum Altenessen" beitragen. In dem Kerngebiet (MK1) sud- 

lich der Einmündung in die Winkhausstraße werden zur Sicherung 

des hohen Wohnanteils im Stadtteilzentrum Altenessen textliche 

Festsetzungen getroffen, die ab dem 1. Obergeschoß ausschließ- 

lich Wohnungen zulassen. Für den gesamten Planbereich "Vogel- 

heimer Straße/Stauderstraßel' (Altenessen-Zentrum Süd) ist die 

Schaffung eines Überganges vom neu gestalteten Marktplatz in 

die Winkhausstraße sowie die Weiterführung dieses öffentlichen 

Raumes über die Altenessener Straße hinweg von besonderer Be- 

deutung. Aufgrund dessen sieht der Bebauungsplanentwurf auf 

den angesprochenen Kerngebietsflächen bauliche Ergänzungen 

vor, die den Baublock entlang des Marktplatzes und der Wink- 

hausstraße schließen. Durch eine bauliche Erweiterung des Ruck- 

bereiches des Stadtbades wird der Altenessener Markt räumlich 

gefaßt. Die Festsetzungen über Art und Maß der baulichen Nut- 

zung leiten sich aus den Anforderungen an die jeweilige Stand- 

ortqualität ab. 



Zwei weitere Kerngebiete werden entlang der Altenessener Stra- 

ße und daran anschließend im Bereich des Kreuzungspunktes Al- 

tenessener Straße/Wilhelm-Nieswandt-Allee festgesetzt. Beide 

Gebiete sind in ihrer Bestandssituation maßgeblich durch eine 

auf längere Sicht nicht haltbare Bausubstanz geprägt. Hier wer- 

den künftig größere zusammenhängende Flächen zur Verfügung ste- 

hen, die einerseits durch den direkten Anschluß an den Kern 

des Mittelzentrums, andererseits durch ihre städtebaulich expo- 

nierte Lage am Verknüpfungspunkt mehrerer Hauptverkehrsachsen 

in hervorrangender Weise baulich für die Ergänzung der zentra- 

len Versorgungseinrichtungen und auch für die Ansiedlung von 

Verwaltungseinrichtungen der Wirtschaft geeignet sind. Hieran 

orientieren sich auch die Festsetzungen über Art und Maß der 

baulichen Nutzung. Entlang der Wilhelm-Nieswandt-Allee wird im 

mit MK2 bezeichneten Gebiet, in Fortsetzung der Baulinie des 

nördlich anschließenden allgemeinen Wohngebietes, eine Bau1 i- 

nie festgesetzt. Hierdurch soll erreicht werden, daß der ge- 

schlossene und einheitliche Charakter der Straßenrandbebauung 

bis zum "Stauderkreisel" fortgeführt wird. 

Um starke Unterschiede bei der Fassadengestaltung zu vermeiden 

werden im MK2-Gebiet textliche Festsetzungen zur Gestaltung 

getroffen. Dies soll zu einem qualitativ anspruchsvollen und 

städtebaulich geschlossenen Erscheinungsbild beitragen. 

Das Kerngebiet MK1 entlang der Altenessener Straße, südlich 

der Gemeinschaftsgrundschule (Karlschule), soll Ca. 15 neue 

Wohneinheiten aufnehmen. In diesem Bereich wird eine aus- 

schließliche Wohnnutzung ab dem 1. Obergeschoß textlich festge- 

setzt, um den im Stadtteilzentrum vorhandenen hohen Wohnanteil 

sicherzustellen und fortzuentwickeln. 

Die BauNVO ermöglicht gem. 9 1 Abs. 5 bestimmte Arten von Nut- 

Zungen, die in den Baugebieten nach §§ 2, 4 bis 9 und 13 Bau- 

NVO allgemein zulässig sind, für nicht zulässig oder für nur 
ausnahmsweise zulässig zu erklären, sofern die allgemeine 

Zweckbestimmung des Baugebietes gewahrt bleibt. 



Die Anwendung dieser Festsetzungsmöglichkeit ergibt ein zusätz- 

liches wünschenswertes städtebauliches Steuerungsinstrument 

für die Entwicklung des Stadtteilzentrums Altenessen. Daher 

setzt der Bebauungsplan Nr. 3/90 - geltend für die Kerngebiete 
(MK) - durch Text fest: 

"Gem. § 1 Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 9 Baunutzungsverord- 
nung (BauNVO) sind von den gem. J 7 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO allge- 
mein zulässigen ~iniel handel sbetrieben und Vergnügungsstätten 

folgende Arten von Nutzungen bzw. baulichen Anlagen in den 

"Kerngebieten' nur ausnahmsweise zugelassen: Spielhallen, Sex- 

Shops, Sex-Kinos, Dirnenunterkünfte, Imbiß-Stuben, Schnellre- 
4 . . -hRFi-€b-*- staurants. s e w - w + 4 & g w  

-WehRnti*+ 

Durch den mit dieser Festsetzung erzielten Entscheidungsvorbe- 

halt bleibt der Gebietscharakter der Kerngebiete sowohl plane- 

risch als auch in der Realität gewahrt. Die ausnahmsweise Zu- 
lässigkeit der Arten von Nutzungen bzw. baulichen Anlagen gibt 

der Gemeinde für jeden Einzelfall die Möglichkeit der individu- 

ellen Prüfung und Beurteilung hinsichtlich wichtiger städtebau- 

licher Aspekte und Kriterien. Beispielhaft seien hier nur die 

schutzbedurftigen Bereiche um Kirchen, 'Kindergärten, Schulen, 

Kinderspielplätze und Wohnungen sowie stark frequentierte Fuß- 

gängerbereiche und Ruhezonen genannt. 

Mit der vorgenannten Festsetzung nach J 1 Abs. 5 und 9 BauNVO 
wird eine wünschenswerte positive Beeinflussung der Entwick- 

lung des Stadtteilzentrums erreicht und einem Absinken des N i -  

veaus der Einkaufsbereiche durch Häufung der genannten Nutzun- 

gen und Verdrängung des zentrenorientierten Einzelhandels ent- 

gegengewirkt. 

2. Wohnqebiete 

Die Wohngebiete sind als allgemeine Wohngebiete festgesetzt 

und umfassen zwei Bereiche. 



Der erste Bereich liegt auf dem Gelände des ehem. Bahnhofes 

"Essen-Altenessen-Rheinisch". Vorgesehen ist eine durchgehend 

geschlossene, 3 - 4-geschossige Bebauung, die zwischen Karl- 
schule im Norden und den als Kerngebiet festgesetzten Flächen 

am "Stauderkreisel" im Süden die westliche Flanke der Wi lhelm- 

Nieswandt-Allee bildet. Um das Ziel eines einheitlichen und ge- 

ordneten, der Qualität des Straßenraumes entsprechenden bauli- 

chen Abschlusses zu erreichen, wird eine Baulinie festgesetzt. 

Desweiteren sollen durch die Festsetzung der Baulinie ungeord- 

nete Vor- und Rücksprünge in der Fassade vermieden werden. Ei- 

ne horizontale und vertikale Gliederung der Straßenrandbebau- 

ung soll in Verbindung mit dem südlich anschließenden Kernge- 

bietsbereich durch die unterschiedliche Festsetzung der Ge- 

schossigkeit (3 bzw. 3 - 4 ~eichosse) sowie den Vorsprung der 
Baulinie zur Betonung des nördlichen Abschlußbauwerkes er- 

reicht werden. 

In diesem Bereich gelten die im mit MKZ bezeichneten Gebiet 

getroffenen Festsetzungen zur Gestaltung mit gleicher Begrün- 

dung. 

In dem zweiten, relativ eigenständigen Wohnbereich westlich 

des Altenessener Marktes wird die vorhandene Randbebauung auf 

der Nordseite der Vogelheimer Straße und an der Westseite des 

Marktplatzes im wesentl ichen durch die Festsetzung eines al lge- 

meinen Wohngebietes planungsrechtlich bestätigt. Darüber hin- 

aus sind die überbaubaren Grundstücksflächen so angelegt, daß 

eine Schließung der Westflanke des Altenessener Marktes ermög- 

licht wird. Im Anschluß an dis westliche Bebauung des Marktes 

ist entlang der Winkhausstraße eine Arrondierung des Quartiers 

mit der Festsetzung als allgemeines Wohngebiet vorgesehen, die 

zur Bildung eines weitgehend geschlossenen Blockinnenbereiches 

beiträgt. über die Festsetzungen des Bebauungsplanes soll ein 

räumlicher Übergang von dem eher landschaftich geprägten Be- 

reich des stadtteildurchquerenden Grünzuges in die stärker 

stadträumlich geprägte Platzfolge vom Markt bis zur Zeche 



"Carl" erreicht werden. Die allgemeinen Wohngebiete (WA) sol- 

len insgesamt ca. 95 neue Wohneinheiten aufnehmen. 

Davon entfallen Ca. 50 WE auf das allgemeine Wohngebiet zwi- 

schen der Winkhausstraße und der Vogelheimer Straße und ca. 45 
WE auf das Wohngebiet entlang der Wilhelm-Nieswandt-Allee. 

Es wird dabei eine ausgewogene Mischung von Mehrfamilienhau- 

sern mit Geschoßwohnungen unterschiedlicher Größe (1 - 4 Zim- 

mer-Wohnungen), die sowohl innerhalb des geförderten als auch 

des freifinanzierten Wohnungsbaus erstellt werden sollen, ange- 

strebt. 

3 .  Flächen für den Gemeinbedarf 

Den südlichen Abschluß des Baublockes zwischen Altenessener 

Markt und Altenessener Straße bildet derzeit der hauptsächlich 

zur Altenessener Straße und zur Vogelheimer Straße hin orien- 

tierte Baukörper der Badeanstalt Altenessen. Der Bereich der 

Badeanstalt sowie die sich nach Westen hin zum Marktplatz an- 

schließenden überbaubaren Grundstücksf lächen sind al s Gemeinbe- 

darfsfläche (Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, ge- 

sundheitliche und sportliche Zwecke) festgesetzt. Über diese 

sowie weitere Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung soll 

zum einen weiterhin die gemeinbedarfsbezogene Nutzung des denk- 

malgeschützten Gebäudes sichergestellt und zum anderen die Er- 

gänzung soziokultureller Einrichtungen in den neuen Gebäudetei- 

len mit eigenständiger Fassade zum Marktplatz ermöglicht wer- 

den. 

Die Karlschule auf der gegenüberliegenden östlichen Seite der 

Altenessener Straße hat als zentral gelegene Gemeinschafts- 

grundschule ihren festen Platz in der Struktur der zentralen 

Einrichtungen des Stadtteils. Der Bebauungsplan bestätigt die- 

sen Standort &~rch Festsetzung einer Fläche für den Gemeinbe- 

darf (Schule), verändert jedoch im Zusammenhang mit der städte- 

baulichen Neuordnung des angrenzenden ehern. Güterbahnhofes den 

Flächenzuschnitt des Schulgrundstücks. Wahrend auf der östli- 

chen Seite das Grundstück bis an die Trassenführung der Wil- 



helm-Nieswandt-Al lee erweitert wird, werden auf der west 1 ichen 

Seite Teilflächen für die Erweiterung des Straßenraumes der Al- 
tenessener Straße in Anspruch genommen, die zukünftig einen 

Ausgang und eine Auf zugsanl age des geplanten U-Bahnhofes "Al - 
tenessen-Mitte" aufnehmen soll. Die überbaubaren Grundstücks- 

flächen sowie das Maß der baulichen Nutzung orientieren sich 

maßgeblich am vorhandenen Gebaudebestand der Karlschule, schaf- 

fen jedoch darüber hinaus zugleich die planungsrechtlichen Vor- 

aussetzungen für eine räumliche Erweiterung entlang der Wil- 

helm-Nieswandt-Allee., 

4. Gr ünf lächen 

Der Bebauungsplan weist in Teilbereichen der ehem. 'Vogelheim- 

er/Katernberger Bahn'' eine öffentliche Grünfläche aus. Diese 

als Grünanlage festgesetzte Fläche ist Bestandteil eines umfas- 

senden stadtübergreifenden Grünflächensystems mit Fuß- und Rad- 

wegen. 

Der ehem. Bahndamm der "Vogelheimer/Katernberger Bahn", der 

den Stadtteil Altenessen von der Gladbecker Straße bis östlich 

der Bischoffstraße durchquert, soll entsprechend der im "Städ- 

tebaulichen Entwicklungskonzept Altenessen" formulierten Ziel- 

setzung zu einem stadtteildurchquerenden Grünzug umgestaltet 

werden. Große Abschnitte dieser großräumigen Grünverbindung 

sind in verschiedenen rechtsverbindlichen Bebauungsplänen als 

öffentliche Grünfläche festgesetzt und teilweise bereits fer- 

tig ausgebaut. Der Bebauungsplan "Vogelheimer Straße/Stauder- 

straße" nimmt die im südwestlich angrenzenden rechtsverbi ndl i- 

chen Bebauungsplan 4/82 "Grünstraße/RodemannstraßeU festgesetz- 

te Führung dieses Grünzuges auf und setzt im Abschnitt des 

ehem. Bahndammes zwischen der westlichen Planungsgrenze und 

der westlichen Begrenzunq des Altenessener Marktes eine öffent- 

liche Grünfläche (Grünanlage) fest. Durch die begleitenden wei- 

teren Festsetzungen des Bebauungsplanes wird diese Grünverbin- 

dung so ausgestaltet, daß in dem Abschnitt zwischen Vogel heim- 

er Straße und Altenessener Markt ihr zunächst stärker land- 

schaftlich geprägter Charakter sich in seiner Gestaltung zuneh- 



mend an den baul ich-archi tektonischen Einfassungen des ö f f e n t -  

l i chen  Raumes o r i e n t i e r t .  

5. Verkehrs- und Erschl ießungsflächen sowie Flächen f ü r  den ru- 

henden Verkehr 

Die äußere Erschl ießung des Plangebietes e r f o l g t  über d i e  Vo- 

gelheimer Straße, Winkhausstraße, Altenessener Straße und W i l -  

helm-Nieswandt-Allee. Das Plangebiet l i e g t  i m  Einzugsbereich 

des Stadtbahn-Bahnhofes "Altenessen-Mitte" der  geplanten Stadt-  

bahnstrecke 4, Essen-Bredeney - Gelsenkirchen Horst.  

Gegenwärtig w i r d  das Plar igebiet über d i e  Straßenbahn (L in ien  

101 und 106) und Omnibuslinien (150/170/173 und 183) erschlos-  

sen. 

I m  Zusammenhang m i t  dem geplanten Bau des U-Bahnhofes "Altenes- 

sen-Mitte" s o l l  der Einmündungsbereich der  Vogelheimer Straße 

i n  d i e  Altenessener Straße so verändert werden, daß d i e  n ö r d l i -  

che Altenessener Straße zukün f t i g  au f  2 Fahrspuren r e d u z i e r t  

w i r d  und stumpf an den Bogen der Hauptverkehrsstraßenverbin- 

dung Vogelheimer Straße/AltenePsener Straße angeschlossen wird. 

Der Altenessener Markt i s t  nach Wegfall des Bahndammes b i s  zur  

Winkhausstraße durchgestreckt  und v ö l l i g  umgesta l te t  worden. 

So i s t  d i e  langgestreckte P l a t z m i t t e  v o l l s t ä n d i g  dem al lgemei- 

nen Fahr- und Parkverkehr entzogen und a l s  Fußgängerzone ge- 

s t a l t e t ,  d i e  l e d i g l i c h  an Markttagen durch den Wochenmarkt i n  

Anspruch genommen wi rd .  Ent lang der west l ichen und ös t l i chen  

P l a t z f r o n t  s.ind Fahrgassen entstanden, d i e  zur  P l a t z m i t t e  h i n  

e ine begrenzte Zahl von K i i rzze i tparkp lä tzen erschl ießen und zu- 

g l e i c h  der  Anbindung der angrenzenden Baugrundstücke dienen. 

Dementsprechend s e t z t  der Bebauungsplan f ü r  den Altenessener 

Markt e ine  D i f f e renz ie rung  der ö f f e n t l i c h e n  Verkehrsf läche i n  

"Flächen besonderer Zweckbestimmung" (Fußgängerbereich bzw. 

Verkehrsberuhigter Bereich)  f e s t .  

O r i e n t i e r t  an den ges ta l t e r i schen  Überlegungen des ."Stadtge- 

s ta l tkonzeptes  Altenessen" f ü r  d i e  z e n t r a l e  P l a t z f o l g e  i m  

S tad t te i l zen t rum wird durch d i e  Festsetzungen des Bebauungspla- 



nes im Einmündungsbereich der Winkhausstraße ein weiterer 

Platzbereich entstehen, innerhalb dessen die Winkhaustraße- 

rechtwinklig in die Altenessener Straße einmündet. 

Dieser Platzbereich bindet sich schlüssig in das gestalteri- 

sche Gesamtkonzept ein und verbessert zugleich die Kreuzungs- 

möglichkeiten für Fußgänger und Radfahrer über die Altenesse- 

ner Straße. 

Südlich an das Grundstück der Gemeinschaftsgrundschule (Karl- 

schule) angrenzend wird eine zusätzliche Fußwegeverbindung in 

West-Ost-Richtung geschaffen, um eine direkte Anbindung der an- 

grenzenden Wohnbebauung und der öffentlichen Stellplätze ent- 

lang der Wilhelm-Nieswandt-Allee an die zentralen Einrichtun- 

gen im Zentrum Altenessens zu gewährleisten. 

Bereits die vorgefundene städtebauliche Situation des Stadt- 

teilzentrurns ist insbesondere an der Altenessener Straße da- 

durch geprägt, daß rückwärtige Grundstücksbereiche zur Unter- 

bringung der notwendigen Stellplätze genutzt werden müssen. Vm 

dem Ziel einer geordneten Parkierung Rechnung zu tragen, wer- 

den im südlichen Teil des Plangebietes Bereiche für Gemein- 

schaftsgaragen bzw. Gemeinschaf tsste l lp la tzanlagen festge- 

setzt, deren Erschließung ausschließlich über insgesamt zwei 

Zufahrten erfolgen soll. Dementsprechend sind die notwendigen 

Fahrrechte zugunsten der Anlieger im Planentwurf festgesetzt. 

Um, trotz einer Bündelung von Stellplatzflächen im Blockinnen- 

bereich, eine der zentralen Lage im Stadtteil angemessene Wohn- 

qualität sicherzustellen, hat sich eine dichte Durchgrünung 

und Eingrünung von Stellplatzbereichen oder die Errichtung ein- 

heitlicher Quartiersgaragen als wirksam erwiesen, die der Be- 

bauungsplan entsprechend durch textliche Festsetzung vor- 

schreibt. 

In dem allgemeinen Wohngebiet kann mit Rücksicht auf die Forde- 

rung nach gesunden Wohnverhältnissen nicht auf ausreichende 
d Grün- und Freiflächen im Blockinnenbereich verzichtet werden. 

Da ein ebenerdiger Stellplatznachweis für die Wohnbebauung an 



der Wilhelm-Nieswandt-Allee eine vollständige Versiegelung der 

rückwärtigen Grundstücksteile nachsichziehen würde, ist die Un- 

terbringung der notwendigen Stellplätze in einer Tiefgarage 

vorzunehmen, die aufgrund der 0.g. Zielsetzung entsprechend 

den textlichen Festsetzungen des B-Planes zu überdecken und zu 
begrünen ist. 

Mit gleicher Maßgabe wie für die voher beschriebenen Bereiche 

an der Altenessener Straße sowie an der Wilhelm-Niewandt-Allee 

gelten die im B-Planentwurf getroffenen Festsetzungen auch für 

den Blockinnenbereich westlich des Altenessener Marktes. So 
ist hier ebenfalls ein Nebeneinander von geordneter ebenerdi- 

ger Parkierung bzw. Gemeinschaftsgaragenanlagen in den gewach- 

senen Bereichen und die Unterbringung von Stellplätzen für die 

Neubebauung an der Winkhausstraße in einer Tiefgarage vorgese- 

hen. Da zwischen der geplanten Neubebauung und der Winkhaus- 

straße eine öffentliche Grünfläche festgesetzt wird, ist, um 

die Zufahrten zu der Tiefgarage zu gewährleisten, ein entspre- 

chendes Fahrrecht über die Grünfläche planungsrechtlich fi- 

xiert. 

V. Auswirkunqen der Planung 

~Umweltverträqlichkeitsprüfun~ 

Durch die Realisierung der Planung in dem unter I. beschriebenen Gel- 
tungsbereich des Bebauungsplanes sind nach dem heutigen Kenntnisstand 

wesentliche Zunahmen der Schadstoffemissionen in die Luft sowie zusätz- 

liche Belastungen des Bodens und des Wassers nicht zu erwarten. 

1. Altlasten 

Im östlichen Teil des Plangebietes befinden sich die Flächen des 

ehern. Güterbahnhofe: "Altenessen Rheinisch". Die Fläche trägt inzwi- 

schen die reguläre Kataster Nr. 25/3.16. 

Nach Baugrunduntersuchungen aus dem Jahre 1980, sowie einem Gutach- 

ten aus dem Jahre 1988 - das auf einer Luftbildauswertung und organ- 



oleptischer Auswertung von Rammkernsondierungen basierte - wurde 

das Gelände als unbelastet betrachtet, da es keine Hinweise auf che- 

mische Verunreinigungen gab. 

Aus Vorsorgegründen wurden 1990 an geplanten Gartenbereichen Proben 

nach dem Mindestprogramm Kulturböden der Landesanstalt für Ökolo- 

gie, Landschaftsentwicklung und Forstplanung NRW (LÖLF) genommen 

und vom RW TOV Essen auf Schwermetalle, polyzyklische aromatische 
Kohlenwasserstoffe (PAK) und extrahierbare organische Halogene 

(EOX) untersucht. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigten erhöhte Konzentrationen 

für Schwermetalle und PAK's in den untersuchten oberflächennahen Bo- 
denschichten. 

Daraufhin wurden weitergehende Untersuchungen, insbesondere im Hin- 

blick auf die zu erwartenden Bodenbewegungen und den Erdaushub im 

Zuge der geplanten Baumaßnahmen erforderlich. 

Das Labor Dr. E. Weßling GmbH wurde mit der Erstellung eines Gutach- 
tens zur diesbezüglichen Gefährdungsabschätzung beauftragt und hat 

die Ergebnisse der Untersuchungen mit Datum vom 11.04.91 vorgelegt. 

Das Gutachten stellt fest, daß der Bebauungsplan realisierbar ist 

und kommt zusammengefaßt zu folgenden Ergebnissen und Empfehlungen: 

Im Untersuchungegebiet wurden sanierungsbediürftig hohe Bodenkontarni- 

nationen mit Schwermetallen und PAK's festgestellt. 

Im gesamten Bereich wurden in der Anschüttung auch PAK's festge- 

stellt. Insbesondere Benzo(a)pyren, für das die vom Ministerium für 

Umwelt, Raumordnung iind Landwirtschaft (MURL) eingesetzte Altlasten- 

kommission einen Grenzwert von 1 mg/kg festgesetzt hat, wurde teil- 

weise mit Werten bis zu 3,7 rng/kg nachgewiesen. Insbesondere stehen 

diese PAK-Belastungen in Verbindung mit dem in der Anschüttung vor- 

handenen Bergematerial. 



Sowohl Chlorkohlenwasserstoffe (CKW's)  a l s  auch l e i c h t f l ü c h t i g e  Aro- 

mate wurden i n  geringen Konzentrationen, %.T. i m  Bereich der Nach- 

weisgrenze nachgewiesen. D ie  Konzentrationen s ind  so ger ing füg ig ,  

daß aus ihnen e ine  Gefährdung n i c h t  abge le i t e t  werden kann. 

Der Gutachter s t e l l t  we i te rh in  f e s t ,  daß d i e  belastenden S t o f f e  aus- 

s c h l i e ß l i c h  au f  d i e  angeschütteten Böden beschränkt s ind.  

Obwohl i n  der  Or ig inalsubstanz Kontaminationen nachgewiesen wurden, 

zeigen d i e  Eluatwerte verhäl tn ismäßig n ied r ige  Ergebnisse. Es w i r d  

a l s o  d e u t l i c h ,  daß d i e  i m  Boden enthaltenen Schwermetalle und PAK's 

n i c h t  oder nur  unwesent l ich i n  Lösung gehen. 

A ls  Ergebnis b l e i b t  fes tzuha l ten :  

D ie  Anschiüttung im Bere ich  des Plangebietes kann zum T e i l  a l s  

schwach, zum T e i l  a l s  s t a r k  kontamin ie r t  bezeichnet werden. Da aber 

e ine  E l u i e r b a r k e i t  d iese r  Kontaminationen ge r ing  i s t ,  anderersei ts  

auch d i e  Anschiittung geringmächtig i s t ,  ergeben s i c h  f ü r  den Bebau- 

ungsplan folgende Auflagen: 

Der Bodenaushub s o l l t e  n i c h t  v o r  O r t  eingebaut werden, sondern zu 

e ine r  Deponie verbracht  werden, d i e  der Deponieklasse 2 angehört 

und e ine  Basisabdichtung e n t h a l t .  

Da der  Bebauungsplan e ine  Wohnhebauung vo rs ieh t ,  m i t  entsprechenden 

Tiefgaragen, w i r d  davon ausgegangen, daß d i e  verhältnismäßig ger in -  

ge Anschüttung ü b e r a l l  du rch teu f t  w i rd .  ~ r ü n d u n ~ e n  von mehrgeschos- 

sigen Wohnbauten f i nden  i n  der Regel i n  T ie fen  um Ca. 2,3 - 2,5 m 

s t a t t .  Dabei wird f a s t  ü b e r a l l  der  gewachsene Boden angeschnitten. 

Da der  gewachsene Boden aber i n  diesem Gebiet unbelastet  i s t ,  kann 

e r  anderswo a l s  Wer t s to f f  Verwendung f inden, bzw. i n  den Gartenbe- 

r e i c h  eingebaut werden. Zu deponieren i s t  a l so  nur der  ausgehobene 

angeschüttete Boden. Für d i e  Flächen, f ü r  d i e  e i n  Bodenaushub n i c h t  

s t a t t f i n d e t ,  i s t  e ine  entsprechende Sicherungsmaßnahme vorzusehen. 

H ie r  kann entweder e i n  Bodenaustausch i n  e ine r  Mächt igke i t  von min- 



destens 60 cm stattfinden, wobei das ausgekofferte Material eben- 

falls der entsprechenden Deponie zuzuführen ist, oder es kann ein 

Bodenauftrag erfolgen, der einer Abdeckung entspricht. Möglicherwei- 

se kann der gewachsene Boden für diesen Bodenaustausch oder diese 

Abdeckung Verwendung finden. 

Die Anlage von Kleingärten oder Flächen, auf denen Nutzpflanzen an- 

gebaut werden, ist nicht vorgesehen, dagegen muß mit der Anlage von 

Kinderspielplätzen gerechnet werden. Grundsätzlich ist diese Anlage 

zwar möglich. Hier werden aber umfangreichere Bodenaustauschmaßnah- 

men ggf. auch Grabsperren erforderl ich werden. 

Um die Existenz von Altlasten im Bebauungsplan kenntlich zu machen 

und auf die bei der baulichen Realisierung erforderlichen Sanie- 

rungsmaßnahmen hinzuweisen, wird der Bebauungsplan gem. 5 9 Abs. 5 

Nr. 3 BauGB mit folgender textlicher Kennzeichnung versehen: 

"Die im Verfahrensgebiet durch Signatur kenntlich gemachten Flächen 

sind mit umweltgefährdenden Stoffen belastet: 

1. Auf der mit 1 bezeichneten Fläche sind bei der Planung und 

Durchführung von Baumaßnahmen folgende Anforderungen zu beach- 

ten: 

a) Anfallendes Aushubmaterial darf nur mit Zustimmung der Un 
teren Abf al 1 wi rtschaftsbehörde verwertet oder entsorgt wer- 

den. 

b) Die für Grünflächen und Kinderspielplätze vorgesehenen Flä 

chen sind mit unbelastetem Boden mindestens 60 cm dick zu 

überdecken. Alternativ kommt ein Bodenaustausch in glei- 

cher Starke in Betracht. 

C) Im Rahmen baurechtlicher Verfahren können im Einzelfall er 

gänzende Bodenuntersuchungen zur Bestimmung des Gefahr- 



dungspotent ia ls  sowie z u r  schadlosen Entsorgung des Aushub- 

ma te r i a l s  e r f o r d e r l i c h  werden. 

2. D ie  m i t  2 bezeichnete Fläche i s t  e i n  ehemaliges Tankste l len-  

grundstück. 

M i t  Datum vom 22.01.91 i s t  e i n  Gutachten des TÜV's bezOglich 

dieses Geländes eingegangen. Der TÜV h a t t e  d i e  Aufgabe i m  Rah- 

men von Bodenuntersuchungen e ine  Gefahrdungsabschatzung für 

das 0.a. Grundstück vorzunehmen. 

Zusammenfassend s t e l l t  der  Gutachter f e s t :  

E ineEnt fe rnung der noch i m  Boden l iegenden Tanks wäre mogl icherwei- 

se a l s  s i n n v o l l  zu betrachten. 

Eine solche Maßnahme i s t  zwar wünschenwert aber n i c h t  zwingend, da 

e ine  Gefährdung für das Grundwasser n i c h t  e rwar te t  werden kann. 

I m  Rahmen des Bebauungsplanes b l e i b t  d i e  Sanierung d ieser  Fläche oh- 

ne Bedeutung. 

2. Geologische Verhä l tn isse  

Unter den Flächen des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungspla- 

nes i s t  der  Bergbau umgegangen. Um bau l iche Anlagen wirksam und i n  

angemessener Weise gegen e v t l .  Bergschäden zu sichern, i s t  schon 

vo r  Beginn der  Einzelplanung m i t  der  Bergbau AG Lippe Verbindung 

aufzunehmen, damit d i e  gese tz l i ch  geregelten Vorkehrungen ge t ro f fen  

werden können. 

3. ~limatisch-lufthygienische Verhäl tn isse 

Aufgrund des hohen ~Iersiegelungsgrades und eines geringen Vegetat i -  

onsvolumens i s t  das Plangebiet  c h a r a k t e r i s i e r t  durch e ine  r e l a t i v  

hohe b iok l ima t i sche  Belastung b e i  sommerlichen Strahlungswetter la- 

gen. Zudem he r rsch t  e ine  hohe l u f thyg ien i sche  Belastung durch Kotl- 



zentration des Kfz-Verkehrs, Ansammlung und Stau von Emissionen bei 

austauscharmen Wetterlagen durch dichte Bebauung vor. 

Einerseits kollidieren die mit dem städtebaulichen Nutzungskonzept 

korrespondierenden hohen Nutzungsmaße mit Belangen des Lokalklimas, 

andererseits sind geringere bauliche Dichten vor dem Hintergrund 

des derzeitigen Wohnungsmarktes und insbesondere im Hinblick auf 

den stadtteilbezogenen Standort nicht vertretbar. 

Der mit dem hohen Anteil an neuzuschaffenden Wohnraum einhergehende 

Bedarf an Kfz-Stellplätzen kann größtenteils durch die Anlage von 

Tiefgaragen gedeckt werden, die entsprechend den textlichen Festset- 

zungen des B-Planes zu überdecken und zu begrünen sind. 

Ein geringer Teil der benötigten Stellplätze muß jedoch, schon auf- 

grund der zu erwartenden Gebaudenutzungen entlang der Altenessener 

Straße, in einer Gemeinschaftsanlage im südlichen Blockinnenbereich 

untergebracht werden. Um, trotz einer Bundelung von Stellplatzflä- 

chen im Blockinnenbereich, eine der zentralen Lage im Stadtteil an- 

gemessene Wohnqualität sicherzustellen, hat sich eine dichte Durch- 

grünung und Eingrünung von Stellplatzbereichen oder die Errichtung 

einheitlicher Quartiergaragen als wirksam erwiesen, die der Bebau- 

ungsplanentwurf entsprechend durch textliche Festsetzung vor- 

schreibt . 
Die vorgesehene geschlossene Bauweise sowie die textlichen Festset- 

zungen zur Begrünung der Blockinnenbereiche sind erforderliche M d -  

nahmen zur Minderung der stadtklimatischen Extreme. 

Der Tatsache, daß bezogen auf die Komponenten Schwefeldioxid, Koh- 

lenmonoxid, organische Gase und Dämpfe sowie Staub die relativen Im- 
missionsanteile der Emitentengruppe Hausbrand im Planbereich domi- 

nieren wird durch textliche Festsetzung über den Ausschluß von mit 

Kohle, Koks oder Öl betriebenen Einzelfeuerungsanlagen Rechnung ge- 

tragen. 



4. Verlust/Beeinträchtigung von Grünflächen 

Bei Realisierung der an der Winkhausstraße geplanten Wohnungsbaurnaß- 

nahme müssen Teilbereiche Teilbereiche des Grünzuges "Vogelheim- 

er-/Katernberger Bahn" in Anspruch genommen worden. Dies führt, bei 

einer notwendigen ~erschmäleru'n~ des Grünzuges im Bereich der gep- 

lanen Bebauung zu Verlust und Beeinträchtigung von Gehölzaufwuchs. 

Damit wird der Grünzug in seiner ursprünglichen, auch ökologischen 

Verbindungsfunktion auf eine rein erholungsbezogene, begrünte Wege- 

verbindung reduziert. Mit der geplanten Maßnahme wird jedoch die 

Wohnbebauung an dieser Stelle des Stadtteilzentrums Altenessen sinn- 

voll verdichtet und privat nutzbarer Freiraum hoher Qualität ge- 

schaffen, der in Verbindung mit den im Bebauungsplan getorffenen 
textlichen Festsetzungen zu Begrünungsmaßnahmen im Plangebiet, ei- 

nen adäquaten Ausgleich für den Eingriff in den Grünzug darstellt. 

5. Immissionsschutz 

\ RL+kne=cncr sf-r . ,  
V 

Auf Grundlage der für die Wilhelm-Nieswandt-Allee,und Vogelheimer 

Straße prognostizierten Belastungswerte werden für die geplante 

Randbebauung zum Schutz der Wohnungen vor Verkehrslärm textliche 

Festsetzungen über Maßnahmen zur Lärmminderung getroffen. 

VI. Zahlenwerte ( A r t  und ünfanq der Nutz~d-  

1. Verfahrensgebiet 

2. Bauflächen 

- MK - 
- WA - 

3. Gemeinbedarfsfläche 

- Schule 0,48 ha 

- Anlage für soziokultu- 
relle Zwecke 0.24 ha 



4. Öffentliche Grünflächen 

5. Verkehrsfläche 

- Straßenf läche 1,82 ha 

- Fußgängerbereich 0,52 ha 

- Verkehrsberuhigter 
Bereich 0.27 ha 

VII. Bodenordnende und sonstiqe Maßnahmen. für die der Bebauunqsplan 

die Grundlaqe bildet 

Der überplante Bereich liegt zum größten Teil im vom Rat der Stadt 

am 28.G8.1985 beschlossenen Untersuchungsgebiet Altenessen-Nord, in 

einem östlichen kleinen Teil im förmlich festgelegten "Sanierungsge- 

biet Altenessen-Nord", rechtsverbindlich seit dem 31.12.1982. Für 

den im Sanierungsgebiet befindlichen Planbereich findet das "Beson- 

dere Städtebaurecht" B§ 136 - 164 des BauGB Anwendung, um die mit 
Bericht über das Ergebnis der vorbereitenden Untersuchungen im Ge- 

biet Altenessen-Nord vom 31.12.1981 festgestellten erheblichen städ- 

tebaulichen Mißstände beheben zu können. 

Inwieweit zur Sicherung von Bundes- und Landeszuwendungen eine Er- 
weiterung des Sanierungsgebietes notwendig wird, ist noch mit dem 

Regierungspräsidenten Disseldorf - Dezernat 35 - und dem Min. für 

Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr abzustimmen. 

Der Planentwurf kann nur durch umfangreiche bodenordnende Maßnah- 

men, wie z.B. Grunderwerb, Verlegung einzelner Haushalte und Betrie- 

be, Freilegung und Schaffung von Baugrundstücken verwirklicht wer- 

den. Die notwendige Neuordnung der Bau- und Erschließungsflächen 

soll im Zuge der Umlegung nach dem BauG8, durch Einzelregelungen, 

durch Grundstücksankäufe -oder wenn zwingend erforderlich- durch 

Enteignungsverfahrer erfolgen. 

Soweit bei der Verwirklichung des Bebauungsplanes sich Nachteile 

auf die persönlichen Lebensumstände der im Verfahrensgebiet wohnen- 

den bzw. arbeitenden Menschen auswirken, wird die Gemeinde zusammen 

mit den Betroffenen Vorstellungen zur Vermeidung oder Milderung von 



nachteiligen Auswirkungen entwickeln und soweit möglich Hilfestel- 

lung leisten. 

Sofern Eigentümer und gewerbliche Mieter ihre Gewerbebetriebe verla- 

gern müssen, werden im Rahmen der Möglichkeiten Ersatzflächen zum 

Kauf bzw. zur Anpacht/Miete angeboten. Die Kosten der durch die Pla- 

nungsdurchführung bedingten Betriebsverlagerungen sowie sonstige 

Vermögensnachteile werden nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimun- 

gen von der Stadt Essen getragen. Umzusetzende Wohnparteien werden 

auf Wunsch verfügbare Ersatzwohnungen angeboten, wobei Umzugskosten 

nach bestimmten Pauschalsätzen durch die Stadt Essen entschädigt 

werden. 

Auf der Basis des vom Rat der Stadt Essen im Jahre 1972 beschlosse- 

nen Entwicklungskonzeptes Altenessen wurden bereits die zur Durch- 

Führung der Sanierung erforderlichen Ordnungsmaßnahmen im Bereich 

der Führung der Wilhelm-Nieswandt-Allee eingeleitet und zum größten 

Teil abgeschlossen. Hierbei handelt es sich u.a. um den Erwerb des 

ehem. Güterbahnhofes Altenessen-Rheinisch und Grundstücksregelungen 

im Bereich der Winkhaus- und Karlstraße. 

VIII. Kosten und Finanzierung d e r a w ' i d  zu verwirklichenden Maßnahen 

1. Kosten 

Bei der Realisierung der Planung entstehen folgende überschläglich 

ermittelte Kosten 

Die Kosten gliedern sich in: 

Bodenordnung 

- Grunderwerb/Vermögensnachteile 
- Gebäudeentschädigung 
- Abbruch und Herrirhtung 

ca. 3.730.000 DM 

Ca. 1.435.000 DM 

Ca. 580.000 DM 

Tiefbaumaßnahmen 

- Straßenbau ca. 170.000 DM 



Kanal bau 

- innere Erschließung 

Ausbaukosten der Grünflächen 

- Rückzahlung von 60 % der Grunderwerb- 

und Ausbaukosten für den jetzt zurück- 

zubauenden Bereich inklusive Zinsen ca. 37.000 DM 

- Rückbau des 0.g. Bereiches ca. 29.000 DM 

- Rückbau undNeugestaltung eines 
Teilbereiches der Grünfläche ca. 37.000 DM 

Grunderwerb und Realisierung der Grünflächen wurden mit 60 % aus 

Landesmitteln gefördert, daher entstehen Rückzahlungskosten (siehe 

oben). 

2.  Finanzierung 

Die Stadt Essen ist aufgrund der äußerst angespannten Haushaltslage 

und der hohen von der öffentlichen Hand zu tragenden Kosten gehal- 

ten, verschiedene Zuschußprograrnrne des Bundes und des Landes in An- 

spruch zu nehmen. Die im Sanierungsgebiet und im Untersuchungsge- 

biet zur Erreichung des Sanierungszieles - Umbau des Siedlungs" 

schwerpunktes Altenessen zu einem neuzeitlichen städtebaulichen An- 

forderungen erfüllenden Stadtteil - anfallenden Kosten der Ordnungs- 
maßnahmen werden vom Bund und Land im Rahmen der Städtebauförderung 

und des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes mit Ca. 80 % geför- 

dert. Nich zuwendungsfähige Kosten - z .B .  der Aufwand für Betriebs- 

verlegungen tlw. Gebäudeentschädigungen - sind von der Stadt zu tra- 
gen. 

Die Finanzierung des 0.a. Aufwandes für Bodenordnung ergibt sich 

durch vorliegende Bewilligungsbescheide für Bundes- und Landesmit- 

tel der Städtebauföi.derung wie folgt: 

Bodenordnung Ausgaben 5,745 Mio. DM 



Erlöse aus Grundstücksgeschäften 

einschl. Ausgleichsbeträge 2,770 Mio. DM 

KAG-Bei traqsauf kommen - 0,080 Mio. DM 

dauernd unrentierlich 

davon Anteil Bund/Land NW 
Anteil Stadt Essen 

2,895 Mio. DM 

1,516 Mio. DM 

1,379 Mio. DM 

Die Ausgaben irn Straßenbau, Begrünung und Kanalbau (soweit sanie- 

rungsbedingt) werden grundsätzlich mit 80 % aus Städtebauförderungs- 

rnitteln des Bundes und des Landes NW gefördert. 

Irn förmlichen Sanierungsverfahren Altenessen-Nord werden anstelle 

von Erschließungsbeiträgen Ausgleichsbeträge nach den Bestimmungen 

der S§ 152 - 156 BauGB erhoben. Sie sind bei der Pos. Erlöse berück- 

sichtigt. 

IX. Änderunq rechtsverbindl icher Bauleitplane 

Städtebauliche Festsetzungen, die im 

- Bebauungsplan 33/71 

"Altenessener Straße/Wolbeckstraße 

Bereich: Winkhausstraße-Johanniskirchstraße" 

(Ortskern Altenessen) 

rechtsverbindlich seit 04.05.1973 

enthalten sind, werden aufgehoben, soweit sie vom Bebauungsplan "Vo- 

gelheirner Straße/Stauderstraßel' (Altenessen-Zentrum Süd) betroffen 

werden. 



Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 3/90 gelten alle weiteren 

früher getroffenen Festsetzungen f ü r  den Geltungsbereich des Bebau- 

ungsplanes als aufgehoben. 

Essen, den Z 10.1990 
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Beigeordneter Amtsleiter 

Die grünen Änderungen auf der Seite 14, 2. Absatz unter Punkt IV.1 
"Kerngebiete1I und auf der Seite 26 unter Punkt V. 5 "Immissionsschutz1' 
beruhen auf der Beschlußfassung des Rates der Stadt, wonach den vom 
Regierungspräsidenten Düsseldorf im Anzeigeverfahren geltend gemachten 
zwei Auf 1 agen beigetreten worden ist. 

chführung des Anzeigeverfahrens sowie Ort 
und Zeit der Auslegung des Bebauungsplanes und der 
Begründung sind gemäß $ 12 des 3sugese'ubuci:cs 
ortsüblich im Amtsblatt der Stadt Essen V. 14. 08.1992 
bekannt gemacht worden 

Essen, den . 19. 08. 1992 
Der ~bedtadtdireklor 


